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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Satzung der Stadt 
Duisburg über den Einsatz des Rettungshub-
schraubers „Christoph 9“ und die Erhebung 
von Gebühren für den Einsatz des Rettungs-
hubschraubers (Luftrettungssatzung) vom 
21.09.2022 

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner Sitzung 
vom 19.09.2022 die nachfolgende Satzung be- 
schlossen. 

Die Satzung beruht auf §§ 2, 3, 6, 10, 13, 14 
und 15 RettG NRW, §§ 4 und 6 KAG NRW, § 7 
GO NRW und § 25 GkG in der zum Zeitpunkt  
des Erlasses dieser Satzung geltenden Fassung.

§ 1 Zuständigkeit

(1)  Die Stadt Duisburg übernimmt gemäß der 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Trä-
gergemeinschaft des Rettungshubschraubers 
„Christoph 9“ in der jeweils gültigen Fassung 
als Kernträger im Sinne des § 10 Abs. 2 S. 2 
RettG NRW die Aufgabe der Luftrettung in die 
eigene Zuständigkeit.

(2)  Diese Gebührensatzung gilt für das gesamte 
Gebiet der Trägergemeinschaft des Rettungs-
hubschraubers „Christoph 9“.

§ 2 Aufgaben des Rettungshubschraubers

(1)  Aufgaben des Rettungshubschraubers „Chris- 
toph 9“ sind die Notfallrettung gem. §§ 2 
Abs. 2 und 3, 3 Abs. 3 RettG NRW sowie 
sonstige Einsätze, die sich nach den gesetz- 
lichen Vorschriften und Weisungen der Auf-
sichtsbehörden richten. Er kann außerdem 
für Personen- und Materialtransporte – insbe-
sondere für den Transport von Arzneimitteln, 
Blutkonserven, Transplantationsorganen und 
medizinischen Geräten – eingesetzt werden. 

(2)  Ergänzend zum bodengebundenen Rettungs-
dienst wird für die Notfallrettung der Rettungs- 
hubschrauber eingesetzt, um rettungsdienst- 
liches Einsatzpersonal zur Durchführung le- 
bensrettender Maßnahmen und zur Herstel-
lung der Transportfähigkeit von Notfallpatien-
ten schnell an den Notfallort heranzuführen,  
bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten 
lebensrettende Maßnahmen am Unfallort 
durchzuführen, deren Transportfähigkeit her-
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zustellen und sie unter Aufrechterhaltung der 
Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer 
Schäden in ein für die weitere Versorgung  
geeignetes Krankenhaus oder in Diagnose- 
und geeignete Behandlungseinrichtungen  
zu befördern (Primäreinsatz).

(3)  Soweit ein Intensivtransporthubschrauber 
nicht verfügbar ist, kann der Rettungshub-
schrauber auch für intensivmedizinische 
Transportflüge im Rahmen der Verlegung 
eines Patienten aus einem Krankenhaus in  
ein anderes für die weitere medizinische  
Versorgung geeignetes Krankenhaus nach 
ärztlicher Indikation (Sekundäreinsatz) ein-
gesetzt werden, soweit die zu erwartende 
maximale Abwesenheitszeit nach Maßgabe 
der jeweils gültigen Regelungen zum Einsatz 
von Luftfahrzeugen im Rettungsdienst (der- 
zeit 120 Minuten) nicht überschritten wird. 

§ 3 Einsatzgrundsätze

(1)  Die Einsätze des Rettungshubschraubers 
„Christoph 9“ werden von der Leitstelle der 
Berufsfeuerwehr der Stadt Duisburg geleitet.

(2)  Bei erfolgter Nutzung des Rettungshubschrau-
bers besteht kein Anspruch darauf, dass der 
Hubschrauber für einen evtl. erforderlichen 
weiteren Transport bereitgehalten wird.

(3)  Der Pilot des Rettungshubschraubers be-
stimmt die Flugstrecke bei Einsätzen unter 
Berücksichtigung der Luftverkehrslage und  
der meteorologischen Gegebenheiten.

§ 4 Begleitpersonen

Ein Transport von Begleitpersonen findet nicht 
statt. Ausnahmen können durch den Piloten im 
Einzelfall zugelassen werden. 

§ 5 Entstehung des Gebührenanspruchs

(1)  Für Einsätze des Rettungshubschraubers wer-
den Gebühren erhoben. Fehleinsätze werden 
als ansatzfähige Kosten aufgenommen.

(2)  Der Gebührenanspruch entsteht mit der In- 
betriebnahme des Hubschraubers.

(3)  Der Gebührenanspruch entsteht auch, wenn 
tatsächlich kein Transport durchgeführt wird 
oder eine vorsätzliche grundlose Alarmierung 
vorliegt.
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schaffen.  Das Areal des „Alten Güterbahn-
hofs“ soll nach jahrzehntelanger Diskussion 
über Sondernutzungen, insbesondere in 
Bezug auf großflächigem Handel, sowie 
der Tragödie rund um die Loveparade im  
Jahr 2010 zum stadtintegrierten und ge- 
mischt genutzten Zukunfts-Stadtquartier 
entwickelt werden. 

Die Planentwürfe können vom 17.10.2022 
bis 18.11.2022 im Internet unter
www.duisburg.de/bauleitplanung
öffentlich eingesehen werden.

Als zusätzliches Informationsangebot gem. 
§ 3 Abs. 2 Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG) können die Planunterlagen beim 
Amt für Stadtentwicklung und Projektma-
nagement, Stadthaus, Friedrich-Albert-Lan-
ge-Platz 7, Eingang Moselstraße, 47051 
Duisburg, eingesehen werden. Aufgrund 
der pandemischen Situation durch COVID- 
19 ergeben sich auch Auswirkungen auf 
die Stadt Duisburg. Insofern sind Termine 
zur Einsichtnahme telefonisch montags bis 
donnerstags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 
von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags von  
8:00 bis 14:00 Uhr (mit Ausnahme der 
Betriebsschließung am 01.11.2022) unter 
den am Ende des Bekanntmachungstextes 
aufgeführten Kontaktdaten innerhalb der 
Auslegungsfrist individuell zu vereinbaren. 
Auskünfte zu den Entwürfen können nur 
telefonisch oder nach vorheriger Termin-
absprache gegeben werden. Gelegenheit 
zur Äußerung und zur Erörterung dieser 
Entwürfe mit der Verwaltung besteht eben-
falls nur telefonisch oder nach vorheriger 
Terminabsprache.

Während der Auslegungsfrist können Stel-
lungnahmen beim Oberbürgermeister der 
Stadt Duisburg, zweckmäßigerweise beim 
Amt für Stadtentwicklung und Projektma-
nagement abgegeben werden.

Zudem werden als zusätzliches Angebot 
am 27.10.2022 um 18.00 Uhr im Rathaus 
Duisburg, Burgplatz 19 in 47051 Duisburg, 
Ratssitzungssaal (Raum 100) die Planent-
würfe zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 1277 -Dellviertel- „Am Alten 
Güterbahnhof / Duisburger Dünen“ und 
zur Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 
5.67 -Mitte- in einer öffentlichen Sitzung 
der Bezirksvertretung Mitte vorgestellt.
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§ 6 Gebührenmaßstab und Gebühren- 
höhe

(1)  Gebührenmaßstab ist die Dauer der  
Triebwerklaufzeit in Minuten von Be- 
ginn der Inbetriebnahme des Hub-
schraubers bis zur Wiederherstellung 
der Einsatzbereitschaft auf der Betriebs-
station. Wird vor der Rückkehr des 
Hubschraubers zur Betriebsstation ein 
neuer Einsatzbefehl erteilt, so endet 
für den bisherigen und beginnt für den 
folgenden Einsatz abweichend von Satz 
1 die Einsatzdauer mit der Erteilung des 
neuen Einsatzbefehls.

(2)  Die Gebühr pro Minute für sämtliche 
Leistungen gemäß § 2 dieser Satzung 
beträgt 95,30 Euro.

§ 7 Festsetzung und Fälligkeit

Die Gebühren werden durch Bescheid der 
Stadt Duisburg als Kernträger der Träger-
gemeinschaft festgesetzt und sind inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides zu entrichten.

§ 8 Gebührenschuldner

(1)  Gebührenschuldner ist derjenige, der 
die Leistung des Rettungshubschrau-
bers in Anspruch nimmt oder in dessen 
Interesse die Leistung erbracht wird 
(Patient).

(2)  Im Falle vorsätzlicher grundloser, insbe-
sondere missbräuchlicher Bestellung ist 
der Besteller gebührenpflichtig.

(3)  Hat eine gesetzliche Krankenkasse oder 
ein anderer gesetzlicher Kostenträger 
für ein Mitglied ein Kostenanerkenntnis 
abgegeben oder steht die Mitgliedschaft 
der Benutzerin oder des Benutzers in ei-
ner gesetzlichen Krankenkasse oder bei 
einem anderen gesetzlichen Kostenträ-
ger fest, so steht es der Stadt Duisburg 
frei, die Gebühren von der Krankenkas-
se oder beim Kostenträger einzuziehen. 
Die Gebührenpflicht des Gebühren-
schuldners bleibt davon unberührt.

(4)  Mehrere Gebührenschuldner haften als 
Gesamtschuldner.

§ 9 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01. des auf die Ver-
öffentlichung folgenden Monats in Kraft.

Vorstehende Satzung der Stadt Duisburg 
über den Einsatz des Rettungshubschrau-
bers „Christoph 9“ und die Erhebung von 
Gebühren für den Einsatz des Rettungs-
hubschraubers (Luftrettungssatzung) vom 
21.09.2022 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung 
kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend ge- 
macht werden, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt,

b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

c)  der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet  
oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

Duisburg, den 21. September 2022

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Stachelhaus
Tel.-Nr.: 0203 308-4114

Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 
Baugesetzbuch (BauGB), zugleich als  
Unterrichtung der Einwohnerinnen und  
Einwohner gemäß § 23 Gemeindeord- 
nung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
zum Bebauungsplan Nr. 1277 -Dell- 
viertel- „Am Alten Güterbahnhof / Duis- 
burger Dünen“ sowie zur Flächennut-
zungsplan-Änderung Nr. 5.67 -Mitte-

Ziel und Zweck der Planentwürfe ist es die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Realisierung eines urbanen Quartiers zu 
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Anschließend an die o.g. Veranstaltung 
besteht die Gelegenheit, sich zu den 
Entwürfen zu äußern und diese mit der 
Verwaltung zu erörtern.

Da der Ratssitzungssaal nur eine bestimmte 
Anzahl an Personen aufnehmen kann, wird 
darum gebeten sich für die Teilnahme an 
der frühzeitigen Bürgerbeteiligung unter
bza.mitte@stadt-duisburg.de verbindlich 
anzumelden.

Sollte aus Gründen des Infektionsschutzes 
eine öffentliche Sitzung der Bezirksvertre-
tung nicht möglich oder der Zugang ein-
geschränkt sein, ist eine frühzeitige Betei-
ligung der Öffentlichkeit im Sinne des § 3 
Abs. 1 BauGB im Rahmen des § 3 Abs. 2 
PlanSiG in Form der Auslegung der Plan-
unterlagen bis zum 18.11.2022 gegeben.

Duisburg, den 14. September 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt:
Frau Hemmers
Tel.-Nr.: 0203 283-3252
d.hemmers@stadt-duisburg.de

Anlage:
Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Geltungsbereich der FNP-Änderung

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung 
wird darauf hingewiesen, dass personen-
bezogene Daten in den abgegebenen 
Stellungnahmen zum Zweck der Abwä-
gung nach dem Baugesetzbuch erhoben 
und gespeichert werden.

Weitere Informationen sowie Hinweise 
zum Datenschutz finden Sie unter
https://www.duisburg.de/datenschutz.
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Amtliche Bekanntmachung über die 
öffentliche Anerkennung als Träger  
der freien Jugendhilfe

Mit Bescheid vom 09.09.2022 wurde der 
Verein

ARIC-NRW e.V.

als Träger der freien Jugendhilfe gemäß  
§ 75 SGB VIII / KJHG unbefristet öffentlich 
anerkannt.

Duisburg, den 9. September 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Köpcke
Leiter des Jugendamtes

Auskunft erteilt:
Frau Omers
Tel.-Nr.: 0203 283-5098

Amtliche Bekanntmachung über die 
öffentliche Anerkennung als Träger  
der freien Jugendhilfe

Mit Bescheid vom 09.09.2022 wurde der 
Verein

47 e.V. Soziokulturelles Zentrum Stapeltor

als Träger der freien Jugendhilfe gemäß  
§ 75 SGB VIII / KJHG befristet auf ein Jahr 
bis einschließlich 04.09.2023 öffentlich 
anerkannt.

Duisburg, den 9. September 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Köpcke
Leiter des Jugendamtes

Auskunft erteilt:
Frau Omers
Tel.-Nr.: 0203 283-5098

Fundsachen, die im Monat April 2022 
beim Amt für bezirkliche Angelegen-
heiten abgeliefert wurden

1. Bezirksverwaltung Walsum

  Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum, 
Bürger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-
Ebert-Str. 152, Fernruf: 0203/283 5622

  1 Brosche, 2 Uhren, 1 Tasche, 1 Perso-
nalausweis, 1 EC-Karte, 2 Brillen

2. Bezirksverwaltung Hamborn

  Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn,  
Bürger-Service, Zimmer 1 und 3,  
Duisburger Str. 213,  
Fernruf: 0203/283 5296

  3 Fahrräder, 1 Geldbörse ohne Geld- 
betrag, 2 lose Geldbeträge, 1 Tasche,  
3 EC-Karten, 1 Führerschein, 1 Firmen- 
ticket

3. Bezirksverwaltung Meiderich/Beeck

  Duisburg-Meiderich, Verwaltungsge-
bäude Von-der-Mark-Str. 36, Bürger- 
Service, Von-der-Mark-Str. 36, Zimmer 
100, Fernruf: 0203/283 7543

  3 Handys, 2 lose Geldbeträge, 4 Per- 
sonalausweise, 1 EC-Karte, 1 Brille 

4.  Bezirksverwaltung Homberg/Ruhr- 
ort/Baerl

  Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck- 
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss, 
Fernruf: 0203/283 8953

  1 loser Geldbetrag, 2 Personalausweise, 
1 EC-Karte

5. Bezirksverwaltung Mitte 

  Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungs- 
gebäude Sonnenwall 73 – 75,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf 0203/283 3424 oder 4619

  1 Fahrrad, 3 Handys, 1 Ring, 1 Uhr,  
8 Geldbörsen ohne Geldbetrag, 4 Geld-
börsen mit Geldbetrag, 1 Handtasche, 
2 lose Geldbeträge, 3 Autoschlüssel, 

12 Personalausweise, 5 Führerscheine,  
3 Fahrzeugscheine, 6 EC-Karten, 2 Rei- 
sepässe, 1 Krankenkassenkarte, 2 Auf- 
enthaltserlaubnisse, 5 sonstige Perso-
naldokumente, 7 Sicherheitsschlüssel,  
2 Regenschirme, 1 Brille, 1 Smartwatch, 
1 Fahrradhelm, 1 Rollator, 1 Tüte Klei- 
dung

6. Bezirksverwaltung Rheinhausen

  Duisburg-Rheinhausen, Rathaus  
Rheinhausen, Bürger-Service,  
Körnerplatz 1, Zimmer 104 – 113,  
Fernruf: 0203/283 8543

  3 Handys, 1 Tasche, 1 loser Geldbetrag, 
1 Werkzeug

7. Bezirksverwaltung Süd

  Duisburg-Buchholz, Verwaltungs- 
gebäude Sittardsberger Allee 14,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 7117

  2 Handys, 1 Geldbörse ohne Geld- 
betrag, 1 Personalausweis

Eigentumsberechtigte können inner-
halb von 6 Monaten ihre Rechte an 
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den 
Fundannahmestellen der Bezirksver-
waltungen entgegengenommen.

Fundtiere

4  Hunde
18  Katzen

Den Eigentümern abhanden gekomme- 
ner Tiere wird empfohlen, ihren Verlust 
umgehend der Verwaltung des Tier- 
heims, Lehmstr. 12, 47059 Duisburg,  
Telefon: 0203/9355090, anzuzeigen;  
andernfalls wird das Tier an einen Tier-
liebhaber abgegeben.

Duisburg, den 14. September 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bäcker
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Auskunft erteilt:
Frau Bäcker
Tel.-Nr.: 0203 283-3288

Fundsachen, die im Monat Mai 2022 
beim Amt für bezirkliche Angelegen-
heiten abgeliefert wurden

1. Bezirksverwaltung Walsum

  Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum, 
Bürger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-
Ebert-Str. 152, Fernruf: 0203/283 5622

  1 Fahrrad, 1 Geldbörse, 2 Autoschlüs- 
sel, 1 Personalausweis, 2 Kranken- 
kassenkarten

2. Bezirksverwaltung Hamborn

  Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn,  
Bürger-Service, Zimmer 1 und 3,  
Duisburger Str. 213,  
Fernruf: 0203/283 5296

  3 Fahrräder, 3 Handys, 2 Geldbörsen 
ohne Geldbetrag, 1 Geldbörse mit 
Geldbetrag, 1 Tasche, 1 Personalaus-
weis, 1 Schokoticket

3. Bezirksverwaltung Meiderich/Beeck

  Duisburg-Meiderich, Verwaltungsge-
bäude Von-der-Mark-Str. 36, Bürger- 
Service, Von-der-Mark-Str. 36, Zimmer 
100, Fernruf: 0203/283 7543

  2 Fahrräder, 2 Handys, 1 Kette, 1 Jacke,  
1 Geldbörse ohne Geldbetrag, 1 Ruck- 
sack, 1 loser Geldbetrag, 1 Autoschlüs- 
sel, 1 Sicherheitsschlüssel, 2 Schlüssel- 
bunde

4.  Bezirksverwaltung Homberg/Ruhr- 
ort/Baerl

  Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck- 
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss, 
Fernruf: 0203/283 8953

  1 Fahrrad, 2 Geldbörsen ohne Geld- 
betrag, 2 ausländische Ausweise,  
1 Schlauchboot

Den Eigentümern abhanden gekomme- 
ner Tiere wird empfohlen, ihren Verlust 
umgehend der Verwaltung des Tier- 
heims, Lehmstr. 12, 47059 Duisburg,  
Telefon: 0203/9355090, anzuzeigen;  
andernfalls wird das Tier an einen Tier-
liebhaber abgegeben.

Duisburg, den 14. September 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bäcker

Auskunft erteilt:
Frau Bäcker
Tel.-Nr.: 0203 283-3288

Fundsachen, die im Monat Juni 2022 
beim Amt für bezirkliche Angelegen-
heiten abgeliefert wurden

1. Bezirksverwaltung Walsum

  Duisburg-Walsum, Rathaus Walsum, 
Bürger-Service, Erdgeschoss, Friedrich-
Ebert-Str. 152, Fernruf: 0203/283 5622

  1 Fahrrad, 1 Geldbörse mit Geldbetrag, 
4 Personalausweise, 1 EC-Karte, 2 sons-
tige Personaldokumente, 1 Schlüssel- 
etui, 1 loser Geldbetrag

2. Bezirksverwaltung Hamborn

  Duisburg-Hamborn, Rathaus Hamborn,  
Bürger-Service, Zimmer 1 und 3,  
Duisburger Str. 213,  
Fernruf: 0203/283 5296

  3 Fahrräder, 3 Handys, 1 Tasche, 1 loser  
Geldbetrag, 1 Personalausweis, 2 EC- 
Karten, 1 Tablet, 2 Navigationsgeräte

3. Bezirksverwaltung Meiderich/Beeck

  Duisburg-Meiderich, Verwaltungsge-
bäude Von-der-Mark-Str. 36, Bürger- 
Service, Von-der-Mark-Str. 36, Zimmer 
100, Fernruf: 0203/283 7543

  2 Fahrräder, 1 Handy, 2 Armbänder,  
2 Ringe, 1 Kette, 1 Geldbörse ohne 

5. Bezirksverwaltung Mitte 

  Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungs- 
gebäude Sonnenwall 73 – 75,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 3424 oder 4619

  3 Fahrräder, 8 Handys, 12 Geldbörsen  
ohne Geldbetrag, 5 Geldbörsen mit  
Geldbetrag, 1 Rucksack, 2 lose Geld- 
beträge, 7 Autoschlüssel, 14 Personal- 
ausweise, 5 Führerscheine, 1 Fahrzeug-
schein, 7 EC-Karten, 2 Krankenkassen-
karten, 1 Fahrausweis, 4 Aufenthalts-
erlaubnisse, 1 ausländischer Ausweis, 
4 sonstige Personaldokumente, 33 
Sicherheitsschlüssel, 1 Brille, 1 Hunde-
marke, 3 Xbox-Spiele

6. Bezirksverwaltung Rheinhausen

  Duisburg-Rheinhausen, Rathaus  
Rheinhausen, Bürger-Service,  
Körnerplatz 1, Zimmer 104 – 113,  
Fernruf: 0203/283 8543

  2 Fahrräder, 1 Geldbörse mit Geld- 
betrag, 1 motorisiertes Fahrrad,  
1 Cityroller

7. Bezirksverwaltung Süd

  Duisburg-Buchholz, Verwaltungs- 
gebäude Sittardsberger Allee 14,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 7117

  3 Fahrräder, 1 Geldbörse ohne Geld,  
1 Handy, 2 Personalausweise, 1 EC-Kar-
te, 2 ausländische Ausweise, 1 Young 
Ticket

Eigentumsberechtigte können inner-
halb von 6 Monaten ihre Rechte an 
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den 
Fundannahmestellen der Bezirksver-
waltungen entgegengenommen.

Fundtiere

16  Hunde
21  Katzen
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Geldbetrag, 3 Geldbörsen mit Geld- 
betrag, 2 Personalausweise, 2 Führer-
scheine, 4 EC-Karten, 1 Krankenkassen-
karte, 1 sonstiges Personaldokument,  
2 Unterhaltungselektronikteile,  
2 Spielwaren, 2 Brillen, 1 Kinderroller,  
1 Schreibmappe, 1 Speicherkarte

4.  Bezirksverwaltung Homberg/Ruhr- 
ort/Baerl

  Duisburg-Homberg, Rathaus Bismarck- 
platz 1, Bürger-Service, Erdgeschoss, 
Fernruf: 0203/283 8953

  15 Fahrräder, 5 Handys, 1 Geldbörse 
ohne Geldbetrag, 2 Handtaschen, 1 lo- 
ser Geldbetrag, 1 Unterhaltungselek- 
tronikteil, 1 Rollstuhl, 3 Heizkörper

5. Bezirksverwaltung Mitte 

  Duisburg-Stadtmitte, Verwaltungs- 
gebäude Sonnenwall 73 – 75,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 3424 oder 4619

  2 Fahrräder, 4 Handys, 1 Armbanduhr,  
1 Jacke, 10 Geldbörsen ohne Geldbe-
trag, 8 Geldbörsen mit Geldbetrag,  
1 Rucksack, 1 Sporttasche, 2 Taschen,  
2 lose Geldbeträge, 5 Personalauswei-
se, 4 Führerscheine, 2 Fahrzeugscheine, 
8 EC-Karten, 1 Aufenthaltserlaubnis,  
1 ausländischer Pass, 3 sonstige Perso-
naldokumente, 5 Sicherheitsschlüssel,  
1 Buch, 1 Schlüsseletui

6. Bezirksverwaltung Rheinhausen

  Duisburg-Rheinhausen, Rathaus  
Rheinhausen, Bürger-Service,  
Körnerplatz 1, Zimmer 104 – 113,  
Fernruf: 0203/283 8543

  8 Fahrräder, 2 Handys, 1 Geldbörse  
mit Geldbetrag, 1 loser Geldbetrag

7. Bezirksverwaltung Süd

  Duisburg-Buchholz, Verwaltungs- 
gebäude Sittardsberger Allee 14,  
Bürger-Service, Erdgeschoss,  
Fernruf: 0203/283 7117

  2 Fahrräder, 6 Handys, 1 Geldbörse 
ohne Geldbetrag, 1 Tasche, 2 Personal-
ausweise, 1 Unterhaltungselektronik-
teil, 8 Spielwaren

Eigentumsberechtigte können inner-
halb von 6 Monaten ihre Rechte an 
den Fundsachen geltend machen. 
Eigentumsansprüche werden von den 
Fundannahmestellen der Bezirksver-
waltungen entgegengenommen.

Fundtiere

15  Hunde
27  Katzen

Den Eigentümern abhanden gekomme- 
ner Tiere wird empfohlen, ihren Verlust 
umgehend der Verwaltung des Tier- 
heims, Lehmstr. 12, 47059 Duisburg,  
Telefon: 0203/9355090, anzuzeigen;  
andernfalls wird das Tier an einen Tier-
liebhaber abgegeben.

Duisburg, den 14. September 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bäcker

Auskunft erteilt:
Frau Bäcker
Tel.-Nr.: 0203 283-3288
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Dritte Änderung der Rechtsverordnung über die Beförderungsentgelte und –
bedingungen für die von der Stadt Duisburg zugelassenen Taxen (Taxen-
Tarifverordnung) vom  

Die Stadt Duisburg als Kreisordnungsbehörde hat gemäß dem Beschluss des Rates der 
Stadt vom 19.09.2022 für das Stadtgebiet Duisburg die nachfolgende Änderungsverordnung 
erlassen. Diese Verordnung beruht auf: 

- § 51 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
16. April 2021  (BGBl. I S. 822);

- § 4 der Verordnung über die Zuständigkeiten auf den Gebieten des öffentlichen
Straßenpersonenverkehrs und Eisenbahnwesens vom 25. Juni 2015  (GV. NRW. S. 504 ).

Artikel 1 

Das Tarifverzeichnis „Tarif über Beförderungsentgelte“, das als Anlage der 
Rechtsverordnung über die Beförderungsentgelte und –bedingungen für die von der Stadt 
Duisburg zugelassenen Taxen (Taxen-Tarifverordnung) vom 03.03.2015 (Amtsblatt für die 
Stadt Duisburg vom 06. März 2015 – Nr. 8 – Jahrgang 42 – S. 45-47), zuletzt geändert mit 
Änderungsverordnung vom 30.09.2021 (Amtsblatt für die Stadt Duisburg vom 15. Oktober 
2021 – Nr. 46 – Jahrgang 48 – S. 503-506), beigefügt ist, wird wie folgt geändert:  

I. Tarifstelle Nr. 1

 Tarifstelle Nr. 1 wird insgesamt wie folgt neu gefasst: 

Grundpreis incl. eines Beförderungsentgelts für jede besetzt oder im speziellen Auftrag der bestellenden Person 
gefahrene Wegstrecke incl. der ersten 40,00 m werktags in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und incl. der 
ersten 37,04 m werktags in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr sowie an Sonn - und gesetzlichen Feiertagen; 
innerhalb der inkludierten Wegstrecke von 40,00 m bzw. 37,04 m ist jeweils eine Wartezeit von 10,91 Sek. 
enthalten, die mit der gefahrenen Strecke abgegolten wird. 

II. Tarifstelle Nr. 1.1

Tarifstelle Nr. 1.1. wird insgesamt wie folgt neu gefasst: 

Taxi, sofern nicht Ziff. 1.2 bis 1.4 Anwendung findet 4,90 € 

III. Tarifstelle Nr. 1.2

Tarifstelle Nr. 1.2 wird insgesamt wie folgt neu gefasst: 

Kombifahrzeug (bei ausdrücklicher Bestellung) ausgenommen bei 
Mitnahme eines Rollstuhls bzw. einer fahrbaren Gehhilfe, sog. Rollator 

6,90 € 

IV. Tarifstelle Nr. 1.3

Tarifstelle Nr. 1.3 wird insgesamt wie folgt neu gefasst: 

Beförderung von mehr als vier Fahrgästen in einem Taxi mit mehr als 
vier Fahrgastplätzen (Großtaxen) 

10,90 € 

20.09.2022
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V. Tarifstelle Nr. 1.4 
 
 Tarifstelle Nr. 1.4 wird insgesamt wie folgt neu gefasst: 
 
Beförderung in einem Taxi mit mehr als vier Fahrgastplätzen 
(Großtaxen) aufgrund ausdrücklicher Bestellung 

10,90 € 

 
 
VI. Tarifstelle Nr. 2.1 
 
 Tarifstelle Nr. 2.1 wird insgesamt wie folgt neu gefasst: 

 
Werktags in der Zeit von 06.00 Uhr bis 
22.00 Uhr 

je angefangene 40,00 m 0,10 (km-Preis: 2,50) 

Versagen des Fahrpreisanzeigers je angefangener km 2,50 

 
 

VII. Tarifstelle Nr. 2.2 
 
 Tarifstelle Nr. 2.2 wird insgesamt wie folgt neu gefasst: 

 
Werktags in der Zeit von 22.00 Uhr bis 
06.00 Uhr sowie an Sonn- und 
gesetzlichen Feiertagen 

je angefangene 37,04 m 0,10 (km-Preis: 2,70) 

Versagen des Fahrpreisanzeigers je angefangener km 2,70 

 
 

VIII. Tarifstelle Nr. 3 
 
 Tarifstelle Nr. 3 wird insgesamt wie folgt neu gefasst: 

 
Wartezeitentgelt nach Ablauf des 
Grundpreises 

je angefangene 10,91 Sek 0,10 (Stundenpreis: 33,00) 

 
 
IX. Tarifstelle Nr. 4 
 
 Tarifstelle Nr. 4 wird insgesamt wie folgt neu gefasst: 

 
Abbestellung je nicht angetretene Fahrt 4,90 € 

 
 

 
Artikel 2   
 
Inkrafttreten  
 

Diese Änderungsverordnung tritt am 21.11.2022 in Kraft. 
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Vorstehende dritte Änderung der Rechtsverordnung über die Beförderungsentgelte und -
bedingungen für die von der Stadt Duisburg zugelassenen Taxen (Taxen-Tarifverordnung) 
wird hiermit verkündet. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Verordnung kann gemäß § 7 
Abs. 6 Satz 1 GO NRW nach Ablauf von 6 Monaten seit dieser Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Duisburg vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
Duisburg, den 20. September 2022 
 
 
L i n k 
Oberbürgermeister 
 
Auskunft erteilt: 
Herr Keulen 
Tel.-Nr.: 0203 283-4820  
 

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 37 vom 30. September 2022



Amtsblatt ...............................L

608

Zustellungen durch öffentliche Bekanntmachung gem. § 10 Landeszustellungsgesetz -
LZG NRW

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 01.09.2022, Aktenzeichen 32-31-1 St
AW 83/22, an Nazim Rasiti, zuletzt wohnhaft Friedrich-Ebert-Straße 196, 47139 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Königstraße 63-65, 47051
Duisburg, Zimmer 236, Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Herr Stein, Tel.-
Nr.: 0203 283 7293

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 01.09.2022, Aktenzeichen 32-31-1 St
AW 83/22, an Nazim Rasiti, zuletzt wohnhaft Friedrich-Ebert-Straße 196, 47139 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Königstraße 63-65, 47051
Duisburg, Zimmer 236, Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Herr Stein, Tel.-
Nr.: 0203 283 7293

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 01.09.2022, Aktenzeichen 32-31-1 St
AW 83/22, an Nazim Rasiti, zuletzt wohnhaft Friedrich-Ebert-Straße 196, 47139 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Königstraße 63-65, 47051
Duisburg, Zimmer 236, Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Herr Stein, Tel.-
Nr.: 0203 283 7293

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 02.09.2022, Aktenzeichen 51-42/95 27118 27119, an
Fred Usunobun, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt
der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 119, montags und
donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Engel, Tel.-Nr.: 02032833586

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 05.09.2022, Aktenzeichen 51-42/91 Grä 92297, an
Herrn Ismail Isajewitsch Ibragimov, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden
beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 307,
montags und donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Gräfe, Tel.-Nr.: 0203 283
5667

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 05.09.2022, Aktenzeichen 51-42/91 Grä 92296, an
Herrn Ismail Isaevich Ibragimov, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden
beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 307,
montags und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Gräfe, Tel.-Nr.: 0203 283
5667

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 05.09.2022, Aktenzeichen 51-42/95 27061, an Sefket
Stojanovic, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 117, montags und donnerstags
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Labudda, Tel.-Nr.: 0203 283-8428

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 05.09.2022, Aktenzeichen 51-42/ 95 27120/21, an
Anton Biloshenko , zuletzt wohnhaft unbekannt . Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 114, montags
und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Quass, Tel.-Nr.: 0203-283 8922
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des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 06.09.2022, Aktenzeichen 51-42/91 Kr 92306, an Herr
Irfan Selim, zuletzt wohnhaft Leibnizstr. 13, 47139 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden
beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 214,
Montag und Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Krüßmann, Tel.-Nr.:
0203/283-5222

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 06.09.2022, Aktenzeichen 51-42/95 27023, an Florian
Richter, zuletzt wohnhaft Eschenstr. 34 47055 Duisburg . Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 120, Montags
und Donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Counradi, Tel.-Nr.: 0203 283 2293

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 08.09.2022, Aktenzeichen 51-42/91 Ho Antrag, an
Nikolay Tymchenko, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 312,
Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Hoppe, Tel.-Nr.: 0203/2835679

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 08.09.2022, Aktenzeichen 51-42/95 27123/-24, an
Roman Smohol, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt
der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73, 47051 Duisburg, Zimmer 117, montags und donnerstags
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Labudda, Tel.-Nr.: 0203 283-8428

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 09.09.2022, Aktenzeichen 51-42/95 25787, an Kilina
Kapusidi, zuletzt wohnhaft Barbarastr. 2, 47198 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73, 47051 Duisburg, Zimmer 117, montags und
donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Labudda, Tel.-Nr.: 0203 283-8428

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 13.09.2022, Aktenzeichen 51-42/95 27130/31/32, an
Naylyan Ayhanova Nazimova, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 114, montags
und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Müllers, Tel.-Nr.: 0203/ 283-7315

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 14.09.2022, Aktenzeichen 51-42/95 27135/-6/-7/-8, an
Ramiza Rasim, zuletzt wohnhaft Friedrich-Alfred-Str. 107, 47226 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051
Duisburg, Zimmer 117, montags und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau
Cakmak, Tel.-Nr.: 0203-283 6423

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 16.09.2022, Aktenzeichen 51-42/91 64669, an Frau
Larisa Stelica, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 304, montags und
donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Ellersiek, Tel.-Nr.: 0203 283 5658

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 16.09.2022, Aktenzeichen 51-42/91 64668, an Frau
Larisa Stelica, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 304, montags und
donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Ellersiek, Tel.-Nr.: 0203 283 5658
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des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 16.09.2022, Aktenzeichen 51-42/91 64670, an Frau
Larisa Stelica, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 304, montags und
donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Ellersiek, Tel.-Nr.: 0203 283 5658

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 16.09.2022, Aktenzeichen 51-42/91 64520, an Frau
Larisa Stelica, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Straße 152, 47179 Duisburg, Zimmer 304, montags und
donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Ellersiek, Tel.-Nr.: 0203 283 5658

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 19.09.2022, Aktenzeichen 51-42/91 92332, an Sheryl
Muchenu, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 312, Montag bis Freitag in
der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Hoppe, Tel.-Nr.: 0203/283 5679

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 19.09.2022, Aktenzeichen 51-42/91 Ho 92331, an
Sheryl Muchenu, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt
der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 312, Mo bis Fr in der
Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Hoppe, Tel.-Nr.: 0203/2835679

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 19.09.2022, Aktenzeichen 51_42/91 Ho 92330, an
Sheryl Muchenu, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt
der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 312, Mo bis Freitag in
der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Hoppe, Tel.-Nr.: 0203/2835679

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 19.09.2022, Aktenzeichen 51-42/91 92329, an Sheryl
Muchenu, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 312, Mo bis Fr in der Zeit
von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Hoppe, Tel.-Nr.: 0203/2835679

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 19.09.2022, Aktenzeichen 21-32 Sta
Anh. HaP GewSt 15, 16, 17, an Frau Hilal Aktas, zuletzt wohnhaft Weseler Str. 281. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern Duisburg, Sonnenwall 85, 47051
Duisburg, Zimmer 707, montags bis donnerstags in der Zeit von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr. Auskunft erteilt Herr
Stammen, Tel.-Nr.: 0203 283 6197

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 19.09.2022, Aktenzeichen 51-42/91  92.334, an Sahil
Hasib, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt
Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 308, Montags bis Freitags in der
Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Ugur, Tel.-Nr.: 0203 2835450

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 19.09.2022, Aktenzeichen 51-42/91 Schö, 63081, an
Frau Carmen Alexandru, zuletzt wohnhaft Pestalozzistr. 21, 47169 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152,
47179 Duisburg, Zimmer 215, montags und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt
Frau Schönmann, Tel.-Nr.: 0203 283 7662
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des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 19.09.2022, Aktenzeichen 51-42/91 Schö, 60.177, an
Frau Carmen Alexandru, zuletzt wohnhaft Pestalozzistr. 21, 47169 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152,
47179 Duisburg, Zimmer 215, montags und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt
Frau Schönmann, Tel.-Nr.: 0203 283 7662

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 19.09.2022, Aktenzeichen 51-42/91 Schö, 82.654, an
Frau Carmen Alexandru, zuletzt wohnhaft Pestalozzistr. 21, 47169 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152,
47179 Duisburg, Zimmer 215, montags und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt
Frau Schönmann, Tel.-Nr.: 0203 283 7662

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 19.09.2022, Aktenzeichen 51-42/91 92325, an
Oleksandr Tereshchuk, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 312, Mo bis
Fr in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Hoppe, Tel.-Nr.: 0203/2835679

Hinweis:

Mit der öffentlichen Bekanntmachung werden die vorstehend genannten Dokumente zugestellt.
Sie gelten als zugestellt, wenn seit der Veröffentlichung dieser Benachrichtigung zwei Wochen
vergangen sind. Es können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.
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Einebnung von Reihengrabfeldern

Die Reihengrabstätten auf dem

Friedhof  Feld  Nr.  Ablauf der Ruhefrist

Alt-Walsum UR/12  0116-0147 12.10.2023
   R/25  0001-0103 25.03.2023

Aldenrade UR/3  0340-0379 31.01.2023
   R/22  0001-0096 18.09.2023

Fiskusstraße UR/14  0385-0500 31.03.2023

Bügelstraße R/M  0201-0400 21.03.2023
   UR/4  0259-0334 13.05.2023

Eisenbahnstr. UR/B3  0004-0005 08.06.2023
   UR/B3  0008-0009 09.10.2023

Parkfriedhof K/72  0014-0016 31.12.2023
   R/76  0077-0079 14.07.2023
   R/97  0146-0148 22.03.2023
   R/97  0157-0161 23.09.2023
   R/108  0062-0077 29.05.2023
   R/108  0078-0082 27.08.2023
   R/108  0137-0138 29.12.2023
   R/108  0143-0166 07.12.2023
   UR/73  0034-0064 12.06.2023
   UR/73  0065-0077 20.11.2023
   UR/73  0086-0088 09.12.2023
   UR/73  0090  17.12.2023
   UR/73  0100-0107 20.11.2023
   UR/73  0116-0121 28.04.2023

Essenberg R/4  0045-0046 05.07.2023

Waldfriedhof K/5  0041-0043 15.07.2023
   R/39  0542-0674 09.04.2023
   R/39  0842-1004 04.08.2022
   UR/5a  0274-0325 20.01.2023
   UR/5a  0416-0480 25.06.2023
   UR/5a  0509-0546 17.03.2023
   UR/5a  0805-0880 15.12.2023

Trompet  K/6  0049  28.01.2023
   UR/23-B  0155-0173 14.02.2023
   UR/23-B  0192-0210 24.09.2023
   UR/23-B  0229-0240 22.12.2023

Mühlenberg R/8  0001-0228a 08.12.2023
   UR/5  0048-0068 01.12.2023

Buchholz  UR/10  0095-0144 01.09.2023

Ehingen  R/16  0001-0088 25.06.2023

sollen nach Ablauf der Ruhefristen eingeebnet werden.

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 4202270981  
(alt 102270980) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 31. August 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3270070851  
(alt 170070858) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 2. September 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202449561  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 2. September 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Ver- 
treters für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der 
gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 

mbH, Bungertstraße 27, 47053 Duisburg, 
unter Vorsprache bei der Information  
montags bis donnerstags von 8.00 Uhr  
bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr  
bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg, hat 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Duisburg Metering 
GmbH

Vermerk über die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt-
werke Duisburg Metering GmbH - beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2021 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Stadtwerke Duisburg 
Metering GmbH für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 
2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-   entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2021 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezem-
ber 2021 und

-   vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Die Angehörigen der Verstorbenen werden 
hiervon unter Hinweis auf den § 14 Abs. 5  
der Friedhofssatzung der Wirtschaftsbe-
triebe Duisburg - AöR vom 01.01.2022 
unterrichtet.

Sie werden gebeten, die auf den Gräbern 
befindlichen Grabsteine und Steineinfas-
sungen rechtzeitig zu entfernen, da sie 
sonst durch die Friedhofsverwaltung besei-
tigt oder anderweitig verwendet werden.

Die genauen Einebnungsdaten werden 
durch entsprechende Hinweisschilder auf 
den jeweiligen Feldern bekannt gegeben.

Duisburg, den 07. September 2022

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Im Auftrag

Knut Hammesfahr     Sebastian Centamore
Bereichsleiter      Arbeitsgruppenleiter
Friedhöfe/     Kundenservice 
Krematorium     Friedhöfe/  
       Krematorium

Auskunft erteilt:
Herr Centamore
Tel.-Nr.: 0203 73875-230

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
2021 der Stadtwerke Duisburg Mete-
ring GmbH gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c  
GO NRW

Die Gesellschafterversammlung der Stadt-
werke Duisburg Metering GmbH hat am 
13. Juni 2022 den Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2021 festgestellt und die 
Gewinnverwendung wie folgt beschlossen:

Der Ergebnisverwendungsvorschlag der 
Geschäftsführung sieht vor, den Jahres-
überschuss des Geschäftsjahres 2021 in 
voller Höhe von 111.973,96 EUR gemäß 
des Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrages an die Netze Duisburg 
GmbH abzuführen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 4. Oktober bis 2. November 
2022 in der Konzernzentrale der Duisbur-
ger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft 
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internen Kontrollen, die er in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt hat, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen - beabsichtigten oder un-
beabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
ist der gesetzliche Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren hat er die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmens- 
tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter ver- 
antwortlich für die Aufstellung des Lage- 
berichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die er als notwen-
dig erachtet hat, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um aus- 
reichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der La- 
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 

der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten be- 
einflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-   identifizieren und beurteilen wir die Ri- 
siken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch so- 
wie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre- 
führende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

-   gewinnen wir ein Verständnis von dem  
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem  
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen  

zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben.

-   beurteilen wir die Angemessenheit der 
von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von dem 
gesetzlichen Vertreter dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

-   ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von dem gesetzli-
chen Vertreter angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die da-
zugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

-   beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben so-
wie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss un-
ter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

-   beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 37 vom 30. September 2022



Amtsblatt ...............................L

615

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob die Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG in allen wesentlichen Belangen er- 
füllt wurden sowie einen Vermerk zu er- 
teilen, der unsere Prüfungsurteile zur Ein-
haltung der Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die 
Wertansätze und die Zuordnung der Kon-
ten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht 
und nachvollziehbar erfolgt sind und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Duisburg, den 11. Mai 2022

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger         Vahidi
Wirtschaftsprüfer        Wirtschaftsprüferin

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses 2021 der ThermoPlus WärmeDirekt 
Service GmbH Duisburg gem. § 108 
Abs. 3 Nr. 1c GO NRW

Die Gesellschafterversammlung der Thermo- 
Plus WärmeDirektService GmbH hat am 
29.06.2022 den Jahresabschluss zum  
31. Dezember 2021 wie folgt festgestellt. 

Der Jahresüberschuss in Höhe von 
949.106,96 € wird wie folgt verwendet:

Die Ergebnisabführung erfolgt in Höhe  
von 949.106,96 € an die SWDU. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 04. Oktober bis 02. November 
2022 in der Konzernzentrale der Duisbur-
ger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft 
mbH, Bungertstraße 27, 47053 Duisburg, 
unter Vorsprache bei der Information mon- 
tags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 
16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 
14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg, hat 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

schließlich der Angaben zu den Regeln, 
nach denen die Gegenstände des Aktiv- 
und Passivvermögens sowie die Aufwen-
dungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 
3 Sätze 1 bis 4 EnWG geführten Konten 
zugeordnet worden sind - geprüft.

Nach unserer Beurteilung 
-   wurden die Pflichten zur Rechnungsle-

gung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach 
für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 
EnWG getrennte Konten zu führen sind, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2021 in 
allen wesentlichen Belangen erfüllt und

-   entsprechen die beigefügten Tätigkeits-
abschlüsse in allen wesentlichen Belan-
gen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 
EnWG.

Grundlage des Prüfungsurteils

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 
5 EnWG unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver- 
antwortung des Abschlussprüfers für die  
Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur  
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG“ 
sowie im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 
weitergehend beschrieben. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und ge- 
eignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Ver-
treters für die Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich 
für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b 
Abs. 3 EnWG zur Führung getrennter Kon-
ten sowie für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die er zur Einhaltung 
dieser Pflichten als notwendig erachtet hat.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung der Einhaltung der 
Pflichten zur Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG

Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

-   führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von dem gesetzlichen Vertreter darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
dem gesetzlichen Vertreter zugrunde  
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere recht- 
liche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhal-
tung der Rechnungslegungspflichten 
nach
§ 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteil

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur  
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG,  
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs.  
3 EnWG getrennte Konten zu führen sind,  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021  
bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.  
Darüber hinaus haben wir die Tätigkeits- 
abschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizitäts-
verteilung“ und „Gasverteilung“ - beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2021 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2021 ein- 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
ist der gesetzliche Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren hat er die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmens- 
tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die er als notwen-
dig erachtet hat, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um aus- 
reichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten –  
falschen Darstellungen ist, und ob der La- 
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Ver- 
treters für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist 
der gesetzliche Vertreter verantwortlich für 
die internen Kontrollen, die er in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt hat, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist.

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die ThermoPlus WärmeDirektService 
GmbH Duisburg

Vermerk über die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Thermo- 
Plus WärmeDirektService GmbH Duisburg –  
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezem-
ber 2021 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 
sowie dem Anhang, einschließlich der Dar- 
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungs- 
methoden – geprüft. 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
der ThermoPlus WärmeDirektService GmbH 
Duisburg für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 
geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-   entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2021 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezem-
ber 2021 und

-   vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
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chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere recht- 
liche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhal-
tung der Rechnungslegungspflichten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteil

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur 
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, 
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 
3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 
bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. Nach 
unserer Beurteilung wurden die Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu 
führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 
in allen wesentlichen Belangen erfüllt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 
5 EnWG unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften 

sowie die Vertretbarkeit der von dem 
gesetzlichen Vertreter dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

-   ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von dem gesetzli-
chen Vertreter angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die da-
zugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

-   beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zu- 
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt.

-   beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

-   führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-   identifizieren und beurteilen wir die Ri-
siken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch so- 
wie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre- 
führende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

-   gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und  
den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnah- 
men, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umstän-
den angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der Gesellschaft 
abzugeben.

-   beurteilen wir die Angemessenheit der 
von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
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das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 
zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-   entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2021 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezem-
ber 2021 und

-   vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der Innovative Immobilien Duis-
burg Düsseldorf ID Quadrat GmbH & 
Co. Betriebsgesellschaft KG gem. § 108 
Abs. 3 Nr. 1c GO NRW

Die Gesellschafterversammlung der Inno-
vative Immobilien Duisburg Düsseldorf ID 
Quadrat GmbH & Co. Betriebsgesellschaft 
KG hat am 21. Juni 2022 den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2021 wie folgt 
festgestellt:

Die Gesellschafterversammlung beschloss, 
dass der Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe 
von 13.090,23 EUR auf das kommende 
Geschäftsjahr vorgetragen wird.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 04. Oktober bis 02. November 
2022 in der Konzernzentrale der Duisbur-
ger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft 
mbH, Bungertstraße 27, 47053 Duisburg, 
unter Vorsprache bei der Information mon- 
tags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 
16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 
14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg, 
hat folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Innovative Immobilien Duisburg 
Düsseldorf ID Quadrat GmbH & Co. Be-
triebsgesellschaft KG, Düsseldorf

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Inno-
vative Immobilien Duisburg Düsseldorf ID 
Quadrat GmbH & Co. Betriebsgesellschaft 
KG - bestehend aus der Bilanz zum 31. De- 
zember 2021 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 
sowie dem Anhang, einschließlich der Dar- 
stellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der Innovative 
Immobilien Duisburg Düsseldorf ID Quadrat 
GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG für 

und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prü- 
fung der Einhaltung der Pflichten zur Rech-
nungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG“ 
sowie im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 
weitergehend beschrieben. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und ge- 
eignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Ver-
treters für die Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich 
für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b 
Abs. 3 EnWG zur Führung getrennter Kon-
ten sowie für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die er zur Einhaltung 
dieser Pflichten als notwendig erachtet hat.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung der Einhaltung der 
Pflichten zur Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob die Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG in allen wesentlichen Belangen er- 
füllt wurden sowie einen Vermerk zu er- 
teilen, der unsere Prüfungsurteile zur Ein-
haltung der Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die 
Wertansätze und die Zuordnung der Kon-
ten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht 
und nachvollziehbar erfolgt sind und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.“

Duisburg, den 22. April 2022

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger                     Vahidi
Wirtschaftsprüfer       Wirtschaftsprüferin
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unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch so- 
wie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre- 
führende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

-   gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses re-
levanten internen Kontrollsystem und den 
für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Gesellschaft abzugeben.

-   beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-   ziehen wir Schlussfolgerungen über die  
Angemessenheit des von den gesetz- 
lichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Er- 
eignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser je- 
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 

treter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist, und ob der La- 
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft- 
lichen Entscheidungen von Adressaten be- 
einflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-   identifizieren und beurteilen wir die Ri- 
siken wesentlicher - beabsichtigter oder 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
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dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der ID Quadrat Verwal-
tungsgesellschaft mbH für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. De- 
zember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-   entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2021 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezem-
ber 2021 und

-   vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger                       Franke
Wirtschaftsprüfer         Wirtschaftsprüfer

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der ID Quadrat Verwaltungsgesell-
schaft mbH gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c GO 
NRW

Die Gesellschafterversammlung der ID Qua-
drat Verwaltungsgesellschaft mbH hat am 
21. Juni 2022 den Jahresabschluss zum  
31. Dezember 2021 wie folgt festgestellt:

Die Gesellschafterversammlung beschloss, 
dass der Jahresüberschuss 2021 in Höhe 
von 1.218,31 EUR auf das kommende 
Geschäftsjahr vorgetragen wird. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 04. Oktober bis 02. November 
2022 in der Konzernzentrale der Duisbur-
ger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft 
mbH, Bungertstraße 27, 47053 Duisburg, 
unter Vorsprache bei der Information mon- 
tags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 
16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 
14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg, hat 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die ID Quadrat Verwaltungsgesellschaft 
mbH, Düsseldorf

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der ID Qua- 
drat Verwaltungsgesellschaft mbH - be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2021 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie 

Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

-   beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zu- 
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt.

-   beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

-   führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde  
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrun-
deliegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 18. März 2022
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Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-   identifizieren und beurteilen wir die Ri- 
siken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch so- 
wie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre- 
führende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

-   gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und  
den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnah- 
men, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umstän-
den angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der Gesellschaft 
abzugeben.

-   beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-   ziehen wir Schlussfolgerungen über die  
Angemessenheit des von den gesetz- 
lichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Er- 
eignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 

Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der La- 
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 37 vom 30. September 2022



Amtsblatt ...............................L

622

TOP 8  Neuwahl des gesamten Vorstan-
des, der Beisitzer, des Kassenwar-
tes, des Schriftführers und deren 
Vertreter

TOP 9  Beschlussfassung eines neuen 
Haushaltsplanes

TOP 10  Beschlussfassung Ausschüttung 
des Jagdertrags an gemeinnützige 
Zwecke 

Wichtige Hinweise 

I.  Die Versammlung ist ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Jagdge-
nossen beschlussfähig. Beschlüsse der 
Jagdgenossenschaft bedürfen sowohl 
der Mehrheit der anwesenden und 
vertretenen Jagdgenossen als auch der 
Mehrheit der bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundfläche (§ 9 Abs. 3 
Bundesjagdgesetz). 

II.  Im Falle einer Verhinderung kann  
sich ein Jagdgenosse satzungsgemäß 
durch einen Bevollmächtigten vertre-
ten lassen. Dazu ist eine schriftliche Voll-
macht des vertretenden Jagdgenossen 
erforderlich, die dem Jagdvorsteher zu 
Beginn der Versammlung vorzulegen ist. 

III.  Einer schriftlichen Bevollmächtigung 
bedarf ebenfalls, wenn ein zum Gebiet 
der Jagdgenossenschaft gehörendes 
Grundstück nicht im Alleineigentum 
eines Jagdgenossen steht, etwa einer 
Erbengemeinschaft gehört. Da Mitei-
gentümer und Gesamthandseigentü-
mer einer Fläche ihr Stimmrecht nur 
einheitlich ausüben können, ist der 
anwesende Jagdgenosse nur unter der 
Voraussetzung stimmberechtigt, dass 
dieser dem Jagdvorsteher zu Beginn 
der Versammlung schriftlich(e) Voll-
macht(en) der übrigen Berechtigten 
vorlegt. Eine schriftliche Bevollmächti-
gung ist allein dann entbehrlich, falls 
der anwesende Jagdgenosse selbst 
über die Anteilsmehrheit an der Fläche 
verfügt. Ebenso ist eine schriftliche 
Vollmacht des nicht anwesenden 
Ehepartners notwendig, wenn beide 
gemeinsam Eigentümer einer Fläche 
sind oder nur ein Elternteil für ein ge- 
schäftsunfähiges bzw. minderjähriges 
Kind als Grundstückseigentümer an  
der Versammlung teilnimmt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 17. März 2022

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger                          Franke
Wirtschaftsprüfer            Wirtschaftsprüfer

Einladung zur Jagdgenossenschafts- 
versammlung 

Hiermit werden die Jagdgenossen des 
gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Duisburg I  
(Das Gebiet der Jagdgenossenschaft um- 
fasst die jagdlich nutzbaren Flächen der 
Stadt Duisburg nördlich des Südufers der 
Ruhr (Wehrarm Raffelberg (Gemarkungs-
grenze Meiderich)), nördlich des Südufers 
der Ruhr (Gemarkungsgrenze Meiderich & 
Ruhrort), östlich des Rheins bis zur Stadt-
grenze ohne Eigenjagdbezirke) zu einer 
Genossenschaftsversammlung eingeladen. 

Die Versammlung findet am Mittwoch,  
den 26. Oktober 2022 um 19 Uhr im Saal 
der Gastwirtschaft Haus Birken, Gerling- 
str. 174, 47167 Duisburg statt. 

Tagesordnung:

TOP 1  Feststellung der Beschlussfähig- 
keit 

TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung 
TOP 3  Genehmigung der Niederschrift  

über die letzte Jagdgenossen- 
schaftsversammlung 

TOP 4 Bericht des Jagdvorstandes
TOP 5 Kassenbericht 
TOP 6 Bericht der Pächter
TOP 7  Entlastung des Jagdvorstandes 

und des Geschäftsführers

eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser je- 
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

-   beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grundeliegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt.

-   beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

-   führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde  
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrun-
deliegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.
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IV.  Wer als gesetzlicher Vertreter eines 
Jagdgenossen dessen Belange wahr-
nimmt, hat das ihm zustehende Recht 
auf Anforderung dem Jagdvorstand 
nachzuweisen. 

V.  Sind Änderungen in den Eigentumsver-
hältnissen eingetreten, die bislang noch 
nicht im Jagdkataster erfasst werden 
konnten, sind diese dem Jagdvorsteher 
zu Beginn der Versammlung durch amt-
liche Dokumente (etwa Grundbuchaus-
züge oder Urkunden) nachzuweisen. Im 
Übrigen ist jeder Jagdgenosse ohnehin 
schon im eigenen Interesse angehalten, 
etwaige Änderungen der Eigentums- 
verhältnisse zeitnah der Jagdgenossen- 
schaft mitzuteilen, damit insbesondere  
auch die Auskehr des anteiligen Rein- 
ertrages aus der Jagdverpachtung zu- 
treffend erfolgen kann. 

Duisburg, den 31. August 2022 

Jagdgenossen des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirkes Duisburg I 
Im Auftrag 

Ulrich Funk
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ÖFFENTLICHE BEKANNTGABE
Öffentliche Bekanntgabe der Fernwärme Duisburg GmbH
an ihre Fernwärmekunden in Duisburg-Homberg, Ottostraße 18-20 und 58-64

 

Änderung der Fernwärmepreise

(1) Die in den Preisänderungsklauseln enthaltenen Preisbestimmungselemente der Preisliste Duisburg-Homberg, Ottostr. 18-20 und 58-64 ändern sich 
zum 01.10.2022 wie folgt:

Es ändern sich ab dem 01.10.2022 der Wärmepreis für die Raumheizung je m² Wohnfläche und Jahr auf 10,21 €/m² (netto), bzw. 12,15 €/m² (brutto) und 
der Wärmepreis für die Warmwassererwärmung je m² Wohnfläche und Jahr auf 3,67 €/m² (netto), bzw. 4,36 €/m² (brutto).

(2) Zum 01.10.2022 tritt die neue Preisliste in Kraft

(3) Allgemeine Informationen
Fragen zu den vorgenannten Preisstellungen beantworten wir Ihnen gerne telefonisch unter der kostenlosen Servicenummer 0800 604 604 0.
(Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr und Fr 8.00 - 15.00 Uhr).

auf

Lohn (L) 18,92 €/h (01.07.2022)

Kohleindex (K) 417,1 (01/2022-06/2022)

Investitionsgüterindex (I) 113,4 (01/2022-06/2022)

Leichtes Heizöl (HEL) 104,93 €/hl (01/2022-06/2022)

Holzindex (B) 107,4 (01/2022-06/2022)

Wärmeindex (W) 105,5 (01/2022-06/2022)

Duisburg, 30. September 2022
Fernwärme Duisburg GmbH
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Preisänderung für Fernwärme zum 1. Oktober 2022
Öffentliche Bekanntgabe der Fernwärme Duisburg GmbH an die Fernwärmekunden in den Ortsteilen Vierlinden, 
Overbruch, Alt-Walsum, Aldenrade, Fahrn, Wehofen, Röttgersbach, Alt-Homberg, Bruckhausen und Hochheide.

Änderung der Fernwärmepreise

(1) Die in den Preisänderungsklauseln enthaltenen Preisbestimmungselemente der Preisliste Wärme Classic (ehemals TA Niederrhein, TA 01 02 03 14 und 
TA 05 09 18) und Wärme Profi (ehemals SV 02 (a), SV 02 (b) und SV 05 09 18 (a) – (f))  für die Ortsteile Vierlinden, Overbruch, Alt-Walsum, Aldenrade, Fahrn, 
Wehofen, Röttgersbach, Alt-Homberg, Hochheide und Bruckhausen ändern sich zum 01.10.2022 wie folgt:

Es ändern sich der Arbeitspreis und die Grund- und Verrechnungspreise. Der die Brennstoffkosten abdeckende Anteil des Arbeitspreises wird zu 12 % durch 
die Lohn-, zu 11 % durch die Kohlepreisindex-, zu 9 % durch die Investitionsgüterindex-, zu 10 % durch die Heizölpreis-, zu 14 % durch die Holzindex-
veränderung und zu 5 % durch die Indexveränderung Strom, Gas und Fernwärme bestimmt.
Der Arbeitspreis gemäß der Preisliste Wärme Classic (ehemals TA Niederrhein) gemäß Ziffer 1a) beträgt damit ab dem 01.10.2022 beispielsweise 9,264 
Cent / kWh (netto) bzw. 11,024 Cent / kWh (brutto bei 19 % UmSt.) und der Jahresgrundpreis gemäß Ziffer 2a) 42,30€/kW (netto) bzw. 50,34 €/kW (brutto 
bei 19 % UmSt.).

Einführung Arbeitspreis Gasumlagen

(2) Infolge des Krieges in der Ukraine und zur Sicherstellung der Gasversorgung in Deutschland werden die Gasbeschaffungsumlage und die Gasspeicher-
umlage eingeführt sowie die Konvertierungsumlage und die RLM-Bilanzierungsumlage angepasst.
Die Fernwärme Duisburg GmbH gibt daher die Änderungen der Preislisten für die Kunden mit den Preislisten Wärme Classic (ehemals TA Niederrhein, TA 01 
02 03 14 und TA 05 09 18) und Wärme Profi (ehemals SV 02 (a), SV 02 (b) und SV 05 09 18 (a) – (f)) für die Ortsteile Vierlinden, Overbruch, Alt-Walsum, 
Aldenrade, Fahrn, Wehofen, Röttgersbach, Alt-Homberg, Hochheide und Bruckhausen gemäß Ziffer 6a) der genannten Preisregelungen ab dem 01.10.2022 
bekannt:

Ziffer 1 wird hinter Ziffer 1b) wie folgt ergänzt: 1c) Arbeitspreis für Gasumlagen vom 01.10.2022-31.12.2022 (vorläufig): Nettopreis: 1,668 cent/kWh; 
Bruttopreis 1,985 cent/kWh.

Ziffer 4. wird hinter Absatz 2 um folgenden Absatz ergänzt: Der Preis nach Ziffer 1c), Spalte Nettopreis wird vorläufig für den Zeitraum 01. Oktober 2022 bis 
31. Dezember 2022 festgelegt. Die im Zeitraum 01.10.2022 bis 31.12.2022 für die Wärmeversorgung unserer Kunden angefallen Belastungen werden in 
der Jahresverbrauchsabrechnung ausgewiesen.

Zum 01.10.2022 treten die neuen Preislisten in Kraft.

(3) Verbrauchsabgrenzung: Beim Übergang auf die neuen Fernwärmepreise werden wir Ihren Zählerstand zum 30.09.2022 unter Berücksichtigung
jahreszeitlicher Verbrauchsschwankungen gemäß den gesetzlichen Vorgaben maschinell errechnen. Sollte uns bereits ein aktueller Zählerstand vorliegen,
wird dieser von uns berücksichtigt.

(4) Die in den Preisblättern ausgewiesenen Preise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. 

(5) Die vollständigen Tarife liegen im Service-Center der Fernwärme Duisburg, Gerhard-Malina-Str. 1, 46537 Dinslaken, zur Einsichtnahme aus; sie können 
zusätzlich unter der Internetadresse www.fernwaerme-duisburg.de/download eingesehen bzw. heruntergeladen werden. Unsere Kunden informieren wir 
mit individuellem Anschreiben.

von auf

Lohn (L) 18,59 €/h (Stand 01.01.2022) 18,92 €/h (Stand 01.04.2022)

Kohleindex (K) 224,10 €/t (07/2021 - 12/2021) 417,10 €/t (01/2022 - 06/2022)

Investitionsgüterindex (I) 108,90 (07/2021 - 12/2021) 113,40 (01/2022 - 06/2022)

Heizöl (HEL) 65,26 €/hl (07/2021 - 12/2021) 104,93 €/hl (01/2022 - 06/2022)

Holzindex (B) 63,90 (07/2021 - 12/2021) 107,40 (01/2022 - 06/2022)

Wärmeindex (W) 93,80 (07/2021 - 12/2021) 105,50 (01/2022 - 06/2022)

Index Strom, Gas, Fernwärme (E) 144,70 (07/2021 - 12/2021) 205,50 (01/2022 - 06/2022)

CO2 Zertifikate Preis 6266 (07/2021 - 12/2021) 8293 (01/2022 - 06/2022)

Duisburg, 30. September 2022
Fernwärme Duisburg GmbH
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Arbeitspreis seit dem 
01.07.2022

ct/kWh

Arbeitspreis  
Gasumlagen 01.10. bis 

31.12.2022
ct/kWh

Gesamt- 
Arbeitspreis 01.10. bis 

31.12.2022
ct/kWh

Arbeitspreis Wärme Classic (ehemals GI)

die ersten 166.6667 kWh 9,518 3,832 13,350

alle weiteren kWh 8,879 3,832 12,711

Arbeitspreis Wärme Profi (ehemals GII)

die ersten 500.000 kWh 9,518 3,832 13,350

die weitern 2.833.333 kWh 8,231 3,832 12,063

alle weiteren kWh 7,595 3,832 11,427

Arbeitspreis Wärme Classic [Am Alten Angerbach] 9,076 3,832 12,908

ÖFFENTLICHE BEKANNTGABE
der Fernwärme Duisburg GmbH für die Versorgungsgebiete Marxloh, Obermarxloh, Neumühl, Alt-Hamborn, Altstadt, 
Kaßlerfeld, Duissern, Neudorf-Nord, Neudorf-Süd, Dellviertel, Hochfeld, Wanheimerort, Rheinhausen-Mitte, Hochem-
merich, Bergheim, Friemersheim, Buchholz, Wanheim-Angerhausen, Huckingen, Hütteneim und Am Alten Angerbach. 
 
[1] Einführung Arbeitspreis Gasumlagen
Infolge des Krieges in der Ukraine und zur Sicherstellung der Gasversorgung in Deutschland werden die Gasbeschaffungsumlage und die Gasspeicherumlage einge-
führt sowie die Konvertierungsumlage und die RLM-Bilanzierungsumlage angepasst.

Die Fernwärme Duisburg GmbH gibt daher die Änderungen der allgemeinen Versorgungsbedingungen für die Kunden mit den Preislisten Preisliste Wärme
Classic und Wärme Profi für die Ortsteile Marxloh, Obermarxloh, Neumühl, Alt-Hamborn, Altstadt, Kaßlerfeld, Duissern, Neudorf-Nord, Neudorf-Süd, Dellviertel, 
Hochfeld, Wanheimerort, Rheinhausen-Mitte, Hochemmerich, Bergheim, Friemersheim, Buchholz, Wanheim-Angerhausen, Huckingen, Hütteneim sowie den Wärme 
Classic für das Versorgungsgebiet Am Alten Angerbach gemäß Ziffer 8. der genannten Preisregelungen ab dem 01.10.2022 bekannt:

Ziffer 2 wird hinter Ziffer 2 wie folgt ergänzt: 2a) Arbeitspreis für Gasumlagen vom 01.10.2022-31.12.2022 (vorläufig): Nettopreis: 3,220 cent/kWh;
Bruttopreis 3,832 cent/kWh.

Ergänzung Ziffer „4.1 Preisänderungsklauseln:“ Der Preis nach Ziffer 2a), wird vorläufig für den Zeitraum 01. Oktober 2022 bis 31. Dezember 2022 festgelegt. Die im 
Zeitraum 01.10.2022 bis 31.12.2022 für die Wärmeversorgung unserer Kunden angefallen Belastungen werden in der Jahresverbrauchsabrechnung ausgewiesen.

Die ausgewiesenen Preise verstehen sich als Bruttopreise und sind inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von aktuell 19 %. 
Die Grund- und Verrechnungspreise ändern sich nicht.

[2] Verbrauchsabgrenzung
Beim Übergang auf die neuen Fernwärmepreise werden wir Ihren Zählerstand zum 30.09.2022 unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Verbrauchsschwankungen 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben maschinell errechnen. Sollte uns bereits ein aktueller Zählerstand vorliegen, wird dieser von uns berücksichtigt.

[3] Die vollständigen Tarife liegen im Service-Center der Fernwärme Duisburg, Gerhard-Malina-Str. 1, 46537 Dinslaken, zur Einsichtnahme aus; sie können zusätzlich 
unter der Internetadresse www.fernwaerme-duisburg.de/download eingesehen bzw. heruntergeladen werden. Unsere Kunden informieren wir mit individuellem 
Anschreiben.

Zum 01.10.2022 treten die neuen Preislisten in Kraft.
 

Duisburg, 30.09.2022
Fernwärme Duisburg GmbH
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